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Zuschüsse zur Ausstattung am Arbeitsplatz
 für Fachkräfte aus Entwicklungsländern  (APA-Förderung)


Anlage APA 1

Zusatzvertrag
	Arbeitgeber/-in

(Name und Adresse)
	
	Arbeitnehmer/-in

(Name und Adresse)

	     
	
	     

	     
	
	     

	     
	
	     

	im folgenden "AG" genannt
	
	im folgenden "AN" genannt


Der AN beantragt bei WUS im Rahmen der APA-Förderung "Zuschüsse zur Ausstattung am Arbeitsplatz (APA)" die Förderung seines Arbeitsplatzes beim AG mit folgender Ausstattung:
	1. 
	     

	2. 
	     

	3. 
	     

	4. 
	     


Im Falle einer positiven Entscheidung über die Förderung vereinbart WUS mit dem AN die Einzelheiten zu Umfang und Bedingungen der Förderung. Der WUS wird die zu beschaffende Ausstattung in Abstimmung mit dem AN und dem AG spezifizieren und diese am Arbeitsplatz des AN zur Verfügung stellen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen wird WUS das Eigentum an der Ausstattung voraussichtlich zwei Jahre nach Lieferung durch gesonderte Vereinbarung mit dem AG auf diesen übertragen.

Vor diesem Hintergrund treffen AG und AN in Ergänzung zum beiderseitigen Arbeitsvertrag vom 

	     
	folgende Zusatzvereinbarung:


§ 1

Falls der vorgenannte Arbeitsvertrag befristet ist, ist eine Beendigung durch Fristablauf frühestens zwei Jahre, nachdem die von der ZAV geförderte und von WUS beschaffte Arbeitsplatzausstattung am Arbeitsplatz des AN zur Verfügung gestellt wurde, möglich. Eine eventuell im vorgenannten Arbeitsvertrag vereinbarte längere Frist wird durch diese Bestimmung nicht verkürzt.

§2

Der Arbeitsvertrag kann bis zum Ablauf von zwei Jahren, nachdem die von der ZAV geförderte und von WUS beschaffte Arbeitsplatzausstattung am Arbeitsplatz des AN zur Verfügung gestellt wurde, nur in den nachfolgenden Fällen gekündigt werden:
Durch den AG:

-
bei schweren Verfehlungen des AN (z.B. Diebstahl oder Tätlichkeiten im Betrieb) 

-
in wirtschaftlichen, die Existenz des Beschäftigungsbetriebes gefährdenden, Notlagen

Durch den AN:

-
bei schweren Verfehlungen des AG (z.B. mehrmonatige Lohnverweigerung oder Tätlichkeit gegenüber dem AN).

§ 3

Beide Parteien verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Ausstattung bis zum Ablauf der in § 2 genannten Frist am Arbeitplatz des AN zur Erfüllung dessen arbeitsvertraglicher Pflichten zur Verfügung steht und zu diesem Zweck verwendet wird. Der AN verpflichtet sich darüber hinaus, nach Ablauf dieser Frist dem AG den alleinigen Besitz an der Ausstattung zu überlassen.
§4
AN und AG verpflichten sich gleichermaßen, WUS unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen, wenn das Arbeitsverhältnis gleich aus welchen Gründen rechtlich oder tatsächlich vor dem Ablauf der in § 2 genannten Frist beendet wird oder wenn aus sonstigen Gründen eine bestimmungsgemäße Verwendung der Arbeitsplatzausstattung am Arbeitsplatz des AN nicht mehr sichergestellt ist. Die ZAV wird dann eine Entscheidung über die weitere Bestimmung der von ihr geförderten Arbeitsplatzausstattung treffen.

§ 5

Diese Zusatzvereinbarung wird mit Abschluss einer Fördervereinbarung zwischen WUS und dem AN über die Förderung der Arbeitsplatzausstattung wirksam. Der AN verpflichtet sich, den AG unverzüglich nach Abschluss der Fördervereinbarung darüber zu informieren.

§ 6

	Gleichzeitig wird hiermit bestätigt, dass
	     
	(Name der Firma / Institution)


die Folgekosten, die für die Funktionsfähigkeit der geförderten Geräte notwendig sind, z.B. Verbrauchsmaterialien (Druckerpatronen, Papier, Chemikalien etc.) und evtl. anfallende Reparaturkosten, nach Ablauf der Garantiezeit übernimmt.

	     
	
	     

	(Ort, Datum)
	
	(Unterschrift, Firmenstempel Arbeitgeber/-in)

	     
	
	     

	(Ort, Datum)
	
	(Unterschrift Arbeitnehmer/-in)


Verteiler:

1. Kopie für Arbeitnehmer/-in
2. Kopie für Arbeitgeber/-in
3. Original für WUS
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